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T E R M I N K A L E N D E R 



GEMEINDEINFORMATION 
 
 
Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Ort, Zeit und Tagesordnung öffentlicher Gemeinde-
ratssitzungen werden durch Aushang an den 
gemeindlichen Bekanntmachungstafeln in 
• Hafenlohr, Rathaus 
• Windheim, Dorfstraße 
veröffentlicht. 

 
 
Bauanträge und Bauvoranfragen 
 
Folgenden Bauanträgen und Bauvoranfragen hat der 
Gemeinderat seine Zustimmung erteilt: 
 

• Bauantrag zum Neubau eines Carports mit 
Unterkellerung in der Weinbergstraße 12a in 
Hafenlohr. Das Einvernehmen zu den 
beantragten Abweichungen (talseitige Traufhöhe, 
Gemeinschaftsgarage) vom Bebauungsplan 
wurde erteilt. 
 

• Anbau eines Carports an eine bestehende 
Garage in der Alten Windheimer Straße 39 in 
Hafenlohr. Das Einverständnis zu den 
beantragten Abweichungen (Dachform, 
Traufhöhe, Stauraum und Überschreitung der 
Baugrenze) vom Bebauungsplan wurde erteilt.  

 
• Bauvoranfrage zum Neubau eines 
Einfamilienwohnhauses samt Stellplätzen in der 
Gartenstr. 9 in Hafenlohr. Das Einvernehmen 
zum Bauvorhaben nach § 36 BauGB wurde in 
Aussicht gestellt. 

 
• Wohnhausneubau mit Garage und Carport im 
neuen Baugebiet „Schnitzer“ in Hafenlohr. Das 
Einvernehmen zum Bauvorhaben nach § 36 
BauGB wurde erteilt. 
 

• Teilabbruch, Aufstockung eines Werkgebäudes 
und Nutzungsänderung zu einem Wohngebäude 
in der  Marktheidenfelder Straße 1b in Hafenlohr. 
Das Einvernehmen zum Bauvorhaben nach § 36 
BauGB wurde erteilt. 
 

• Bauantrag zur Sanierung, Umbau und 
Erweiterung einer Scheune sowie Umnutzung zu 
Wohnzwecken einschl. Abbruch einer best. 
Scheune und Schuppen in der Hauptstr. 22 in 
Hafenlohr. Das Einvernehmen zum Bauvorhaben 
nach § 36 BauGB wurde erteilt. 

 
 
Feststellung und Entlastung der Jahresrechnung 
2015 
 
Der Bericht über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 
2015, vom 13.10.2016, wurde bekanntgegeben. Die vom 
Bürgermeister veranlasste Behebung der festgestellten 
Mängel, sowie die von ihm gegebenen weiteren 
Aufklärungen wurden zur Kenntnis genommen. 
Einwendungen wurden nicht erhoben. 
 

 
 
 
 
Die im Haushaltsjahr 2015 angefallenen 
überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben 
(Haushaltsüberschreitungen) wurden, soweit sie 
erheblich sind und die Genehmigung nicht schon in 
früheren Gemeinderatsbeschlüssen erfolgt sind, gemäß 
Art. 66 Abs. 1 GO nachträglich genehmigt. Anschließend 
wurde der Jahresrechnung der Gemeinde Hafenlohr, für 
das Haushaltsjahr 2015, mit den in früheren Beschlüssen 
festgestellten Ergebnissen gemäß Art. 102 Abs. 3 GO 
Entlastung erteilt. 
 
 
Auftragsvergabe Durchlass Klinggraben 
 
Das Ing. Büro Härth hatte die Tiefbauarbeiten zur 
Sanierung des Klinggrabens ausgeschrieben. Es gingen 
vier Angebote ein. Günstigster Bieter war die Fa. Kraft 
aus Karlstadt zum Angebotspreis von 13.585,40 Euro. 
Der Auftrag wurde dementsprechend vom Gemeinderat 
vergeben. 
 
 
Aufstellung des Bebauungsplans "Industriegebiet 
Nord" III. Entwurfsbilligung und Auslegungs-
beschluss 
 
Der Gemeinderat billigte den Entwurf zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes zur Erweiterung des Paidi-Werks-
geländes mit den eingearbeiteten Änderungen in der 
Fassung vom 19.12.2016. Die Verwaltung wurde 
beauftragt in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro 
die öffentliche Auslegung sowie die Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
durchzuführen.  
 
 
Giebelholzlose 2016/2017 
 
Nachdem der Holzeinschlag abgeschlossen ist, stehen 
jetzt Giebelholzlose zur Versteigerung bereit. Die Lose 
befinden sich in der Waldabteilung Geisschlag (oberhalb 
Lindenfurt) 
Falls Sie Interesse haben ein Los zu ersteigern,  
nehmen Sie dieses bitte vor Ort in Augenschein.  
Eine Übersichtskarte ist angehängt. 
Der Termin für die Versteigerung ist der 06.02.2017 
um 19.00 Uhr. 
Ort: Rathaus Hafenlohr, Hauptstr. 29 
 
Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 

• Wenn Sie ein Los ersteigern wollen, müssen Sie 

einen Motorsägekurs absolviert haben und dies 

per Urkunde nachweisen können. 

• Vorausgesetzt wird auch Erfahrung bei 
Arbeiten im Wald und die Fähigkeit 
arbeitstypische Gefahren sicher einschätzen zu 

können (z.B. „unter Spannung stehendes Holz“, 

etc.) 

• Ebenso vorausgesetzt wird sehr gute 
Ortskenntnis und die Fähigkeit zum Lesen von 
topographischen Karten (um z.B. Rettungskräfte 

bei einem Unfall einweisen zu können). 



• Empfehlenswert ist eine gute Ausrüstung mit 

leistungsstarker Motorsäge.  

• Es empfiehlt sich außerdem der Einsatz eines 

Schleppers (evtl. mit Seilwinde) 
Zum Fahren dürfen nur die Forstwege und 
markierte Rückegassen genutzt werden!  
Ohne Seilwinde muss das Holz aus dem Wald 
getragen werden, o.ä. 
Eine flächige Befahrung des Waldbodens ist 
strikt verboten! 

• Das Holz muss bis zum 30.April 2017 
aufgearbeitet und aus dem Wald abgefahren 

sein. 
 

Probealarm 
 
Der nächste Probealarm der Sirenen wird am  

 
Samstag, 04.02.2017 

 
von der Leitstelle Würzburg ausgelöst. 
 
 
Öffentliche Grundsteuerfestsetzung 

Hiermit wird nach § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes 
(GrStG) durch öffentl. Bekanntmachung die Grundsteuer 
für das Kalenderjahr 2017 in gleicher Höhe wie im Vor-
jahr festgesetzt. Sollte jedoch ein neuer schriftlicher 
Grundsteuerbescheid erteilt werden, so ist dieser maß-
gebend.  
 
Die Grundsteuerbeträge sind auch weiterhin an den 
angegebenen Fälligkeitstagen zu entrichten. Anstelle der 
viertel- oder halbjährlichen Fälligkeiten kann mit der 
Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld vereinbart 
werden, dass der gesamte Jahresbeitrag jeweils zum  
1. Juli fällig ist. 

Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser 
Steuerfestsetzung treten für die Steuerpflichtigen die 
gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an 
diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen 
wäre. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder 
unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden. 
 
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird: 
Der Widerspruch ist schriftlich (ein einfaches E-Mail ohne 
elektronische Signatur entspricht nicht der Schriftform) 
oder zur Niederschrift bei der Gemeinde oder bei der 
Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, Petzolt-
straße 21, 97828 Marktheidenfeld, einzulegen. 
 
Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund 
in angemessener Frist sachlich nicht entschieden 
werden, so kann Klage bei dem Bayer. Verwaltungs-
gericht Würzburg, Burkarderstraße 26, schriftlich oder  
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle dieses Gerichts erhoben werden. 
 
Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der 
Einlegung des Widerspruches erhoben werden, außer 
wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine 
kürzere Frist geboten ist. 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Gemeinde) 
und den Streitgegenstand bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
geben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
 
2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird: 
Die Klage ist bei dem Bayer. Verwaltungsgericht in 
Würzburg, Burkarderstraße 26, schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
dieses Gerichts zu erheben. Die Klage muss den Kläger, 
den Beklagten (Gemeinde) und den Streitgegenstand 
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll 
in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage 
und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

Die Einlegung des Widerspruches hat keine aufschie-
bende Wirkung. Die Vollziehung des geforderten 
Beitrages wird dadurch nicht beeinflusst (§ 80 Abs. 2  
Nr. 1 VwGO). 
Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur 
Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 
22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde im Bereich des 
Kommunalabgabengesetzes ein fakultatives Wider-
spruchsverfahren eingeführt, das eine Wahlmöglichkeit 
eröffnet zwischen Widerspruchseinlegung und unmittel-
barer Klageerhebung. 

Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum 
Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein 
Gebührenvorschuss zu entrichten. 

Gemeinde Hafenlohr 

Thorsten Schwab 
1. Bürgermeister 

 
 
Flächenmanagement und Innenentwicklung der 
Gemeinde; Baulücken- und Leerständekataster 
 
Die Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld hat ihr 
Baulücken- und Leerständekataster aktualisiert. Die 
Eigentümer freier Grundstücke wurden schriftlich befragt, 
ob sie Interesse an einem Verkauf haben und mit der 
Weitergabe dieser Information an Interessenten durch die 
Gemeinde einverstanden sind. Alle zum Verkauf 
stehenden Grundstücke (privat und gemeindlich) können 
auf der Homepage der VG Marktheidenfeld unter dem 
folgenden Link eingesehen werden:  
http://www.vgem-marktheidenfeld.de/Bauen/bauen.htm 

Für Rückfragen stehen Herr Pfeufer und Herr Hörning 
vom Bauamt der VG Marktheidenfeld unter der 
Telefonnummer 09391/6007-46 zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bauamtsprechtag 
 
Der nächste Sprechtag des Bauamtes des 
Landratsamtes Main-Spessart findet am  

 
Donnerstag, 09.02.2017 
von 09.30 - 11.30 Uhr 

 
in der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, 
Petzoltstraße 21, statt. 
Bitte beachten:  
 
An den Sprechtagen des Bauamtes steht der 
Klimaschutzbeauftragte des Land-kreises nur noch bei 
Voranmeldung zur Verfügung. Interessierte können sich 
unter der Tel.-Nr. 09353/793 17 25 anmelden. 
 
 

 

Fälligkeit der Grund- u. Gewerbesteuern 
Am  

15. Februar 2017 
 

werden die Grund- u. Gewerbesteuern zur Zahlung fällig. 

Konten der Gemeinde Hafenlohr 

Spk. Mainfranken WürzburgBLZ: 790 500 00   Kto.-Nr.: 240 161 000 
IBAN: DE10 7905 0000 0240 1610 00; BIC: BYLADEM1SWU 
 
Raiba  Main-Spessart BLZ: 790 691 50   Kto.-Nr.: 9 606 955 
IBAN: DE16 7906 9150 0009 6069 55; BIC: GENODEF1GEM 
 

 
 
Verunreinigung durch Hundekot 
 
Der Halter oder Führer eines Hundes hat dafür zu 
sorgen, dass dieser seine Notdurft nicht auf Straßen und 
Gehwegen, in Grün- und Erholungsanlagen oder in 
fremden Vorgärten verrichtet. Dennoch dort abgelegter 
Hundekot ist unverzüglich zu beseitigen. 
Beseitigen Sie auch in der freien Landschaft den 
Hundekot auf den Wegen. Lassen Sie Ihren Hund sein 
„Geschäft“ auch nicht auf Weiden, Futterwiesen und 
anderweitig landwirtschaftlich genutzten Flächen 
verrichten. Hunde können den Erreger „Neospora 
caninum“ mit dem Kot ausscheiden. Dieser Erreger kann 
bei Rindern über verunreinigtes Futter (z. B. Gras) zu 
Totgeburten, Missbildungen oder Krankheiten führen. 
Führen Sie sich die Auswirkungen - auch für Sie selbst 
als Verbraucher – z.B. beim Gemüse- und Salatanbau 
vor Augen, und haben Sie bitte Verständnis dafür, dass 
der Hundekot gerade in landwirtschaftlichen Grund-
stücken dazu führt, dass Erntegut und Futtermaterial 
(z.B. bei Heuwiesen) verunreinigt werden kann, wenn der 
Kot nicht beseitigt wird 
 
Um Einsicht und Rücksichtnahme wird gebeten. 

 

 

 

 

 

 

 

Nächstes Mitteilungsblatt 
 
Das nächste Mitteilungsblatt der Gemeinde Hafenlohr 
erscheint voraussichtlich in der 06. Kalenderwoche 
2017. Gewünschte Veröffentlichungen sind bis  
spätestens 03.02.2017 bei der Gemeinde oder der  
Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, 
Zimmer 11, Frau Pfaff, E-Mail: 
Amtsblatt.Hafenlohr@VGem-Marktheidenfeld.de 
abzugeben. 
 
 
GEMEINDE HAFENLOHR 
 
S c h w a b 
1. Bürgermeister 
 

 

VEREINE 

 

 
Wir bedanken uns im Namen des Vereins 
"WerkestattWorte" und im Namen der vielen not-
leidenden Menschen von Kroatien (Vukovar), Bosnien-
Herzegowina und Rumänien für die vielen Paket- und 
Geldspenden. Es wurden 75 Weihnachtspakete und 
650,--Euro für den Transport gespendet. Ein herzliches 
Vergelt s Gott an die Schreinerei Fritz Schwab, Getränke-
vertrieb Michael Hohe, Schreinerei Robert Schwab und 
Gebhardt Bauzentrum die uns für den Transport der 
Weihnachtspakete und sonstigen Hilfsgütern das ganze 
Jahr über ihre Fahrzeuge kostenlos zur Verfügung 
stellen!  
 
Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern 
Gesundheit, Glück und Gottes Segen für 2017 
 
Regina Hettiger, Karin Lipinski, Susi Stangl und Ulrike 
Fischer-Dümig 
 

 
 

 
Altpapiersammlung 
 
 
Am 11.02.2017 findet in Hafenlohr und Windheim  
wieder eine Altpapiersammlung der THW-Jugend statt. 
Bitte legen Sie Ihr Altpapier ab 8.00 Uhr gebündelt oder 
im Karton an die Straße.  
 
Ihre THW-Jugend bedankt sich schon jetzt. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VERSCHIEDENES 

 
 

 
Wir suchen für unseren Freund ein kleines Haus  
od. 2-3 Zi-Wohnung mit Garten z. mieten. 
Bis ca. 350 € kalt. NR, ruhig, alleinst., aufgeschl. u. 
ordentlich. Referenzen vorh. 
Leichte Haus- u. Grundstücksarbeiten würde er gerne 
übern. 
Über einen posit. Anr. freuen wir uns. Raum Hafenlohr, 
Marktheidenfeld u. Umgebung. 
Tel. 09391/810412 (AB) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Suche älteres kleines 

(Hexen)Häuschen oder 

Wlan-freie EG-Wohnung 

mit Garten in Windheim 

langfristig 

 zu mieten ab  

ca. März/April. 

Tel. 09391-9358773 

 
 
 

 
 



Bankverbindungen: 

Sparkasse Mainfranken Würzburg  Kto. 240 635 896  BLZ  790 500 00 

Raiffeisenbank Marktheidenfeld  Kto. 1923480  BLZ  790 691 50 

Die Pfarrei informiert:   
 

Grüß Gott, 
 
man hat sich ja fast schon wieder an das neue Jahr gewöhnt. Die Feier- und Festtage sind vorbei,  
viele arbeiten nach einigen freien Tagen wieder, das Wetter ist wie üblich bei uns in dieser Jahreszeit 
und die Tage werden, bisher kaum sichtbar, auch wieder länger. 
Die Gottesdienste waren auch im vergangenen Jahr, wie üblich, nicht sehr gut besucht. Dabei ist im 
Schnitt nicht einmal mehr zwei Mal pro Woche Gottesdienst und sonntags muß er hin und wieder aus 
organisatorischen Gründen entfallen. 
Man muß kein Prophet sein um vorauszusagen, dass es sich in den nächsten Jahren weiter zum 
Schlechteren entwickelt. 
Und trotzdem: es gibt noch ein Schar von Helfern und Unterstützern, denen unsere schöne Kirche  
und das kirchliche Leben am Herzen liegen. Damit sind diejenigen gemeint, die den Schließdient 
ausführen, die als Küster und Küsterin mitarbeiten, die für den Blumenschmuck sorgen, die das 
Gebäude sauber und instandhalten. Ferner die, die Fronleichnamsaltäre herrichten, Himmel oder 
Fahnen tragen oder zu besonderen Festlichkeiten entsprechende Aufbauten vornehmen. Es sind  
die Ministranten und ihre Betreuer, die Organisten und Musiker, die Helfer sowie Kaffee- und Kuchen-
spender beim Pfarrfest und die Mitglieder im Pfarrgemeinderat. 
Ein herzliches Dankeschön und vergelt´s Gott an alle. 
Den gleichen Dank all denjenigen, die mit großzügigen Geldspenden oder dem Verzicht auf Bezahlung 
unsere Kirchenstiftung finanziell unterstützen.  
Mit dem Rückgang der Kirchenbesucher ist auch ein Schrumpfen der Geldeinnahmen verbunden. 
Ebenso sind auch die Kirchgeldeinnahmen rückläufig. Bei knapp 1000 Katholiken in Hafenlohr  
kommen nicht einmal 100 ihrer Steuerpflicht nach. Diejenigen, die das Kirchgeld bezahlen, tun dies 
teilweise sehr großzügig. Vielen Dank nochmal dafür. 
An dieser Stelle deshalb nochmal die Bitte um Zahlung der entsprechenden Verbindlichkeit aus 2016! 
Bankverbindung: 
Kath. Kirchenstiftung Hafenlohr 
DE38 7906 9150 0001 9234 80 
Betr.: Kirchgeld 2016 
Das Kirchgeld ist ein Pflichtteil der Kirchensteuer und richtet sich nach der Höhe des Einkommens.  
Das Kirchgeld darf von der Kirchenstiftung vollständig in Hafenlohr verwendet werden. 
Aus Kirchensteuermitteln erhalten wir lediglich eine Pauschalzuwendung von der Diözese, die sich  
nach der Anzahl der Katholiken in Hafenlohr richtet.   
Im vergangenen Jahr waren dies etwa € 4.400,-.(zur Einschätzung der Höhe: Stromkosten für 2016:  
etwas über € 2.400).  
Natürlich hat die Kirchenstiftung weitere Einnahmen, wie Klingelbeutel, Pacht, Zinsen, Stolarien und 
Spenden, aber sie muß z.B. auch Glocken und Orgel instandhalten, muß Reparaturen und 
Restaurierungen durchführen, hat Personalkosten und ist manchmal gezwungen Neues anzuschaffen. 
In diesem Jahr möchten wir die 40 Jahre alten Sitzbankauflagen im Kirchenschiff erneuern, unserem  
Ostensorium einen würdigen Rahmen verleihen und die Außenrenovierung des Pfarrheimes in Angriff 
nehmen. 
Die Höhe der Renovierungskosten ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht bekannt, doch dürften die  
Rücklagen dafür nicht ausreichen. 
 
Über die Finanzen der Kirchenstiftung kann sich jedes Kirchenmitglied bei der Kirchenverwaltung bzw.  
beim Kirchenpfleger informieren. Gerne wird im Rahmen des Datenschutzes darüber Auskunft erteilt.  
Bitte haben sie aber Verständnis, wenn die entsprechenden Zahlen  nicht aus dem Gedächtnis 
widergegeben werden können. Dazu ist alles zu umfangreich. 
 
Gehen wir es also an, das Jahr 2017. 
Sind wir froh, dass wir in der Lage sind, unsere Aufgaben zu bewältigen. 
Viel Glück und Gottes Segen, bleiben sie gesund, undGwir sehen uns in der Kirche!   
 
 
Kirchenverwaltung Hafenlohr     



 
 
 

 

Vorstellungsgespräch – Werben für die eigenen Talente  

Würzburg. Eine gute Vorbereitung ist die halbe Miete für ein erfolgreiches 
Vorstellungsgespräch. 

Was erwartet Jugendliche in einem Vorstellungsgespräch? Mit welchen Fragen müssen sie 
rechnen? Wie können sie überzeugen? 

Die Berufsberaterin Sabine Gemmer gibt Jugendlichen, die sich für Ausbildungsstellen 
bewerben, gezielte Tipps, wie sie sich auf diese nicht alltägliche Situation vorbereiten 
können. Sie informiert über das richtige Verhalten im Gespräch und über die korrekte 
Kleidung. Der Gesprächsablauf wird gezeigt und kann trainiert werden.  

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 23. Februar, von 15 bis 16.30 Uhr im 
Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Würzburg, Schießhausstraße 9, statt.  

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bitte vorher unter der Telefonnummer 
0931 7949-202 anmelden. 

 



 

 
 
Circuscamp Ciccolino 
Vom 04.06. – 10.06.2017 ab 8 Jahren 
und vom 11.06. -  17.06.2017  Circus Youthproject 
„Adrenalin pur“ 
Manege frei und sich wie ein Star im Blitzlicht 
fühlen� 
Der Circus Ciccolino veranstaltet zum vierten Mal das 
Youthproject „Artist on Stage“ mit Übernachtung für 
Jugendliche und junge Erwachsene in der Zeit von 11.06. 
– 17.06.2017 in Karlstadt - Mühlbach, unter der Leitung 
der Dozenten des Circus Mumm.  
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können aus 12 
verschiedenen Zirkusdisziplinen ihre Favoriten wählen, 
sie arbeiten an der Gestaltung das Programm mit und 
sind die Stars in der Manege. Die Vorstellungen am 
Freitag, den 16.06.2017 um 19:00 Uhr und am Samstag, 
den 17.06.2017 um 14:00 Uhr versprechen 
atemberaubende Akrobatik und spektakuläre 
Feuereffekte - „Adrenalin pur“. 
Außerdem wird es von 04.06. – 10.06.2017 wieder das 
beliebte Circuscamp mit Übernachtung für Kinder und 
Jugendliche ab 8 Jahren geben mit spannenden 
Vorstellungen am Freitag, den 09.06.2017 um 19:00 Uhr 
und Samstag, den 10.06.2017 um 14:00 Uhr.   
Rund um das Zeltcamp gibt es viel Gelegenheit für Spiel, 
Spaß und neue Freunde. 
 
Anmeldung und nähere Infos zum Circuscamp gibt es bei 
der kommunalen Jugendarbeit Main-Spessart, 
Ringstraße 24, 97753 Karlstadt, Tel. 09353/793-1541 
oder – 1510. 
E-Mail: Cornelia.Dietrich@Lramsp.de, Internet: 
www.main-spessart.de, www.kids4mation.de  
www.facebook.de/kids4mation.de  

 
 



Kesselfleischessen 

der Freiwilligen Feuerwehr 

Windheim 

am Samstag, den 28. Januar 2017 
ab 11.30 Uhr   

im Feuerwehrhaus Windheim 

 
Einladung ergeht an alle Mitglieder, 

Freunde und die gesamte 

Bevölkerung. 

 

Auf Euer Kommen freut sich die 

Freiwillige Feuerwehr Windheim 

 
Willi Schmidke     Fred Reinfurt 

Vorsitzender                       Kommandant 



Ein gutes Neues Jahr 

 

Der SPD-Ortsverein Hafenlohr und 

Windheim wünscht allen seinen 

Mitgliedern und Freunden ein 

gutes Neues Jahr. 

 
Den Bürgerinnen und Bürgern von Hafenlohr und Windheim wünschen wir 

Glück und Gesundheit für ein hoffentlich friedliches Jahr 2017. 

 

Anya Pauli, Vorsitzende Christl Dumas, Stellv. 

 

Die Gemeinderäte der Liste „SPD und Bürgerblock“ wünschen Ihnen für das 

Jahr 2017 alles erdenklich Gute!  

 

Gerd Dobesch Anya Pauli Michael Hohe 

   

 

 



 

 
 

 



 

  Freie Wählergemeinschaft 
  Hafenlohr+Windheim 

     

 Einladung zum 6. Freie Wähler Frühschoppen 

 

am Sonntag, 29.01.2017 um 10:30 - 12:00 Uhr                                    

im Sportheim des VfB Hafenlohr 
 

Liebe Haffelöhrer und Winnemer, 

die Freien Wähler Hafenlohr+Windheim laden ganz herzlich ein zum  6. Freie Wähler 

Frühschoppen. 

Der Frühschoppen soll allen Interessierten ein Forum bieten: 

- Zum Austausch über aktuelle Projekte und Pläne der Gemeinde 

- Für Wünsche, Probleme und neue Themen, die bisher zu kurz kamen 

- Für eine Diskussion aktueller landes- und bundespolitische Themen  

 

Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme, jede(r) und jedes Thema ist 

willkommen! 

                                                                                                                                                            

Eure Freien Wähler Hafenlohr+Windheim  

                                                                                                                                                                                                                               



Aufgepasst! 

Am 19.02.2017 

ab 14.00 Uhr 

 Kinderfasching
 im Anker Hafenlohr! 

   

Spaß und Gaudi mit Live-Musik 

für alle Altersklassen 

Für Essen und Getränke ist gesorgt! 

Es gibt Bratwürste, Pommes „Rot-Weiß“ 

und natürlich Süßigkeiten! 

 

                           

Auf euer Kommen freut sich die 

Jugendfeuerwehr Windheim! 



 
Fasenachtszug 2017 
 
Der Fasenachtszug beginnt am Sonntag, den 26. Februar um 13.30 Uhr. Die Aufstellung erfolgt in der 
Hauptstraße/Rothenfelserstraße ab 12.30 Uhr, der Anfang befindet sich bei der Einmündung 
Holzgasse. Der Zug zieht durch das Dorf bis zur Einmündung Windheimerstraße, dort endet er. Die 
motorisierten Wägen fahren dann ohne Mitfahrer zur Bahnhofstraße zum Abstellen. Die 
Ordensverleihung erfolgt am Rathaus. 
 
Gesperrt ist die Hauptstraße von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr ab Einmündung Windheimerstraße, sodass 
eine Umleitung ab dem Kreisel nicht notwendig ist. Die Rothenfelserstraße wird gleichzeitig ab der 
Einfahrt nach Rothenfels am ehemaligen Bahnhof gesperrt. Umleitung über Bergrothenfels zur 
Windheimerstraße in Hafenlohr. 
 
Die Freiwilligen Feuerwehren übernehmen dankenswerterweise wieder die Absperrung der 
Zufahrtsstraßen von Marktheidenfeld und Rothenfels und die Zugabsicherung. Polizeibeamte werden 
ebenfalls vor Ort sein um einen sicheren Zug zu gewährleisten. 
 
Um die anfallenden Kosten abzudecken werden Baadlsoog-Sammler die Zuschauer um einen Obolus 
bitten. Es fallen Kosten an für den Sicherheits- und Rettungsdienst, die Genehmigungen von VG und 
Landratsamt, Gema-Gebühren, Zugversicherung, Druck- und Materialkosten für die Orden, Plakate 
und den Reinigungsdienst. 
 
Anmeldung 
Um am Zug teilnehmen zu können, ist es erforderlich, sich rechtzeitig anzumelden. Anmeldeschluss 
für motorisierte Wagen ist der 15. Februar 2017 und für Fußgruppen oder von Hand gezogene 
Wagen der 20. Februar. Für die Versicherung ist das Kfz-Kennzeichen erforderlich. Unbedingt 
so bald wie möglich melden. Fußgruppen können sich spontan auch noch einen Tag vor dem Zug 
anmelden. Die Anordnungen und Vorschriften müssen beachtet werden. Wagen mit 
Technobeschallung werden nicht zugelassen! 
Auch die Standbetreiber und Gastwirtschaften, die vom Faschingszug profitieren, müssen sich bis 
zum 15. Februar anmelden und einen Beitrag von 100 Euro, zur Abdeckung der Kosten, bei der 
Anmeldung entrichten! Neu hinzu kommt ein zusätzlicher Klowagen-Obolus für die Standbetreiber. 
Die Kosten für den Zug 2016 lagen bei ca. 4.000 €.  
Die Anmeldung ist außerdem wichtig, damit die Standplätze abgesprochen werden können.  
 
Anmeldung bei: Reiner Wiesmann, Telefon 09391/6662 oder  
mailto:reiner.wiesmann@t-online.de  
sowie Michael Warmuth, Telefon 0151/21844604 oder   
mailto:michl.warmuth@gmail.com 
 
Mit dem Link: http://www.fasenacht-hafenlohr.de/fasenacht  kommt man auf die Hafenlohrer 

Fasenachtsseite. Dort kann man die Richtlinien und VG-Vorschriften für die Zugteilnahme 
herunterladen. Außerdem kann das Anmeldeformular direkt ausgefüllt und abgeschickt 
werden.  
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Müll, der am Bauhof abgeladen wird, nicht 
vom Faschingszug-Komitee oder der Gemeinde entsorgt und bezahlt wird. Dafür müssen die 
Verursacher selbst aufkommen. 
 
Trotz der vielen Vorschriften und Kosten sollte sich niemand davon abhalten lassen, am Zug 
teilzunehmen. Sei es mit einem Wagen, zu Fuß oder als Zuschauer. Dabei sein ist alles!!  Also los 
geht's mit Wagen bauen und Kostüme schneidern, denn es ist nicht mehr lange bis zum 26. Februar 
2017. 
 
Das Fasenachtszug-Komitee wünscht ein gutes und gesundes "Neues Jahr" und eine lustige 
Fasenacht 2017 !! 
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Detailkarte 1 - 6 

 

Giebellose 2016 

 

 Die Hauptwege sind weiß 

dargestellt 

 Befahrbare Erdwege sind 

rot dargestellt 

 

 Ein Weg trennt ein Los, 

soweit nicht anders in der 

Karte eingezeichnet 

 

 

 Das Los ist bis 30. April 

2017 zu bearbeiten 

 

 Alles Holz, das nach diesem 

Termin im Wald liegen 

bleibt, fällt an die 

Gemeinde zurück ! 



 
 
 
 
 

 

D A N K E ! 

Es war uns ein großer Trost, in der Stunde des Abschieds von 

Berthold Weis, † 28. Dezember 2016 

so viele liebe Verwandte, Freunde, Nachbarn und Bekannte um uns zu haben. Auf 
diesem Weg bedanken wir uns für die vielfältigen Zeichen der Anteilnahme durch 
Worte, Blumen, Kränze und Geldspenden. 
 
Besonders danken wir: 

- Herrn Pfarrvikar Eller für die würdevolle Gestaltung des Trauergottesdienstes 

und der Beisetzung 

- dem ganzen Team des Julius-Echter-Seniorenstiftes für die jahrelange 

liebevolle Pflege 

- für die Trauerreden der Freiwilligen Feuerwehr, der Soldaten- und 

Bürgerkameradschaft sowie des Seniorenkreises 

- der Hafenlohrtal-Kapelle für die musikalische Begleitung 

- dem Praxisteam Dr. Pullmann. 

 

Hafenlohr, Januar 2017  Marianne Naun & Michael Weis  
 mit Familien 



Die Kommunale Allianz Raum Marktheidenfeld e. V., ein Zusammenschluss von  
14 Kommunen im Umkreis von Marktheidenfeld, will ihr gemeindeübergreifendes 
Entwicklungskonzept umsetzen. Für diese interessante Aufgabe in Vollzeit sucht die 
Kommunale Allianz zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n  
 

Umsetzungsmanager/in 
 
 
für die Umsetzungsbegleitung von Projekten im Rahmen der Integrierten Ländlichen 
Entwicklung.  
 
Ihr Aufgaben- und Verantwortungsbereich:  
• Geschäftsführung der Kommunalen Allianz Raum Marktheidenfeld e. V., 

Vorbereitung und Protokollführung  
• Unterstützung der Allianz-Vorsitzenden  
• Bearbeitung und Begleitung der Umsetzung der im Konzept zur Integrierten 

Ländlichen Entwicklung definierten Projekte und Handlungsfelder  
• Initiierung, Moderation und Begleitung von Prozessen, Projekten und 

Arbeitsgruppen  
• Eigenverantwortliches Management gemeindeübergreifender 

Entwicklungsprozesse  
• Koordinierung des Zusammenwirkens der Allianzkommunen untereinander, mit 

benachbarten interkommunalen Zusammenschlüssen sowie mit regionalen 
Akteuren  

• Abstimmung von Projekten mit den Planungen und Vorhaben des Amtes für 
Ländliche Entwicklung Unterfranken, der LAG, der Tourismus GmbH und anderer 
Maßnahmeträger  

• Erarbeitung und Realisierung einer gemeinsamen touristischen Marketingstrategie  
• Koordinierung der regionalen Förderprogramme zur Revitalisierung der Altorte  
• Aktivierung und Begleitung der Eigenkräfte im Allianzgebiet  
• Erkundung und Bearbeitung von neuen Fördermöglichkeiten  
• Öffentlichkeitsarbeit und Marketing  
 
Ihre Qualifikation:  
• Akademischer Abschluss im Fachgebiet Geografie, Regionalplanung oder einer 

vergleichbaren Fachrichtung  
• Fundierte Kenntnisse im Bereich Moderation und Projektbegleitung  
• Überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft, Kreativität, Verhandlungs- und 

Koordinierungsgeschick sowie Teamfähigkeit 
• Sichere Beherrschung und Nutzung der neuen Medien  
 
Der Vertrag ist zunächst befristet auf 3 Jahre. Bei entsprechender Eignung und 
Fortbestand der Allianz ist eine Vertragsverlängerung möglich. Die Vergütung erfolgt 
in Anlehnung an den TVöD. 
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 03. Februar 2017 an:  
Kommunale Allianz Raum Marktheidenfeld e. V. 
Helga Schmidt-Neder 
Luitpoldstr. 17, 97828 Marktheidenfeld 



Naturpark Jahresprogramm 2017 erhältlich 

Das neue, länderübergreifende Jahresprogramm des Naturpark Spessart e.V. und des 
Naturpark hessischer Spessart ist ab sofort erhältlich. Das Programmheft ist mit knapp 290 
Führungen und Veranstaltungen dieses Mal noch umfangreicher, vielseitiger und bunter 
geworden als in den letzten Jahren. Verantwortlich für diese Vielfalt sind mehr als 60 
ehrenamtlichen Naturparkführer. Dazu gehören zertifizierte Natur- und Landschaftsführer, 
Gewässer- und Kräuterführer, Wald- und Naturpädagogen sowie Gäste,- Wein- und 
Wanderführer. Ob individuell oder in geselliger Runde, zu Fuß, mit Kinderwagen, mit 
Rollstuhl, Fahrrad oder Bahn – es ist für jeden Geschmack und Anlass etwas dabei. Hier eine 
kleine Auswahl: 

• Lernen Sie die Stars der heimischen Fauna und Flora wie Biber und Schachblume 
ebenso kennen wie die weniger bekannten Bewohner des Spessarts. 

• Wandern Sie zwischen Burgsinn und Gräfendorf über die „Strecke 46“, die längste 
Autobahnruine Deutschlands. 

• Sammeln Sie unter fachkundiger Anleitung Wildfrüchte, Kräuter oder Pilze und 
bereiten Sie daraus kulinarische Schmankerl zu. 

• Genießen Sie nach einer informativen Führung durch den Weinberg edle Weine und 
ein zünftiges Winzervesper. 

• Gehen Sie auf Spessartsafari und lernen Sie auch die weniger bekannten 
Naturschönheiten der Region kennen. 

• Lassen Sie sich von den Geschichten der Fuhrleute, Fürsten, Wilderer und Räuber 
fesseln. 

Die im Jahresprogramm aufgeführten Veranstaltungen sind meist auch individuell buchbar 

und können auf die Wünsche der Kunden angepasst werden. Die beiden 

Naturparkverwaltungen beraten hier gerne und vermitteln den passenden Naturparkführer. 

Wie im Vorjahr bietet das Programmheft neben der Beschreibung der einzelnen 

Veranstaltungen wieder zahlreiche Adressen und Kontakte, eine Übersichtskarte sowie einen 

Kalender, der einen schnellen Überblick zu allen Führungen ermöglicht.  

Das neue Programmheft ist wie immer bei den Mitgliedsgemeinden, den Landkreisen, 

Tourismusbüros, Hotels und Gaststätten im ganzen Spessart sowie bei den beiden 

Naturparkverwaltungen kostenlos erhältlich (Geschäftsstelle Gemünden Tel. 09351 603446). 

Zudem können die Veranstaltungen tagesaktuell unter www.naturpark-spessart.de abgerufen 

werden. 

Das Team des Naturpark Spessart wünscht allen Besuchern viel Spaß bei den Genuss- und 

Entdeckungstouren! 

http://www.naturpark-spessart.de/


http://www.riego-reisen.de/


seit 1890
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